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Schiedsrichtervereinbarung  
zwischen 

Vorname Name 
(nachfolgend Schiedsrichter genannt) 

und dem Fussball Club Gerlafingen 
(nachfolgend FCG genannt) 

 
 
1. Ausgangslage 

Basierend auf dem Schiedsrichterkonzept des FCG (Version 1 | 2017) regelt die vorliegende 
Vereinbarung die Entschädigungs- und Ausrüstungsmodalitäten für den Schiedsrichter.  
 

2. Leistungen des FCG 
Der FCG entrichtet dem Schiedsrichter für die Saison 2017/18 gemäss seiner 
Zugehörigkeitsdauer nachfolgende Entschädigung und Ausrüstung.  
 

2.1. Entschädigung 
Der Schiedsrichter bestreitet seine 

1. ☐  | 2. ☐  | 3. ☐ | 4. ☐ | 5.+ ☐ Saison als Schiedsrichter beim FCG 
und erhält gemäss Entschädigungsschlüssel zum Ende der Saison 

CHF 500.- ☐  | CHF 600.- ☐  | CHF 700.- ☐ | CHF 800.- ☐ | CHF 1'000.- ☐ 
 

2.2. Ausrüstung 
Zu Beginn der Saison steht ihm folgende Ausrüstung zu: 

☐ 2x Schiedsrichterdress 
☐ 4x Schiedsrichterdress 
☐ Trainingsanzug und Tasche 
☐ Winterjacke 
☐ Tankgutschein (100.- CHF / Jahr) 
☐ FCG-Wimpel 
☐ Pfeife & Kartenset 
 

2.3. Bonus 
Auf Grund seines Aufstiegs in eine höhere Spielklasse erhält der Schiedsrichter zum Ende der  
Saison den einmaligen Bonus von 

CHF 600.- ☐  | CHF 1’000.- ☐  | CHF 1’500.- ☐  
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3. Leistungen des Schiedsrichters 
Der Schiedsrichter verpflichtet sich gegenüber dem FCG,  

• Während der Vereinbarungsdauer für den FCG als Schiedsrichter tätig zu sein und dabei  
seine ganze Erfahrung, seine Fähigkeiten und sein Können einzusetzen.  

• Die Schiedsrichteranweisungen des SOFV zu erfüllen und damit den Anforderungen an  
einen anrechenbaren Schiedsrichter zu entsprechen. 

• Selbstverschuldete kostenpflichtige Versäumnisse selber zu tragen. 

• Sich stets und überall korrekt und diszipliniert zu verhalten, sowie den Lebenswandel zu  
führen, welcher der Rolle und Tätigkeit eines Spielleiters entspricht. 

 
4. Dauer 

Diese Vereinbarung tritt auf den 1. Juli 2017 in Kraft und dauert bis zum Ende der Saison 
2017/18 oder spätestens bis am 30. Juni 2018. 
 

5. Vereinbarungsänderungen 
Änderungen an dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
 

6. Schweigepflicht 
Der Schiedsrichter verpflichtet sich, den Inhalt dieser Vereinbarung vertraulich zu behandeln. 

 
7. Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerlafingen, den 16. Juni 2017 
 
Der Schiedsrichter 
 
 
.................................................................... 
Vorname Name 
 

 
 
Für den FC Gerlafingen 
 
 
.................................................................... 
Ivan Kristic, Schiedsrichterverantwortlicher 
 

 
 
In dreifacher Ausführung zuhanden des Schiedsrichters, des Schiedsrichterverantwortlichen & des Kassiers des FCG 


